LV Nr. 73180 – Vertriebspartnernummer 990804

RAHMENVERTRAG
über die Bereitstellung von

UTA-Services

abgeschlossen zwischen:
UTA Telekom AG

Donau City Strasse 11
A-1220 Wien

(im Folgenden „UTA“ genannt)

einerseits

und der
Evangelischen Kirche A. und H.B. in Österreich

Severin-Schreiber-Gasse 3

A-1180 Wien

vertreten durch den Evangelischen Oberkirchenrat A. und H.B.
(im Folgenden „Evangelische Kirche“ genannt)

andererseits
I. Präambel

(1) UTA ist eine Österreichische Unternehmensgruppe für Kommunikation und e-Business und verbindet Services für Mobilfunk-, Festnetztelefonie, Unternehmensvernetzung, Internet und E-Business zu einer neuen Qualität der Kommunikation.
(2) Die Evangelische Kirche A u. H.B. in Österreich genießt Rechtspersönlichkeit, hat die Fähigkeit, bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, zu besitzen, zu verwalten und zu veräußern. Sie genießt nach österreichischem Recht als öffentlich-rechtliche juristische Person die Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechtes.
II. Vertragsgegenstand

(1) UTA bietet allen kirchlichen Dienststellen und Einrichtungen, die über eigene Rechtspersönlichkeit verfügen (im folgenden „Kirchenstandorte“ genannt) und darüber hinaus, von der Evangelischen Kirche genannten Privatpersonen (Mitarbeiter der Evangelischen Kirche, im folgenden „Mitarbeiter der Kirchenstandorte“ genannt), jeweils einheitliche Rahmenbedingungen für die unten näher beschriebenen Dienstleistungen an und wird die entsprechenden Anmeldungen entgegennehmen.
(2) UTA wird allen Kirchenstandorten und Mitarbeitern der Kirchenstandorte, die zu technisch und wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen für UTA direkt oder über „Unbundling“ (siehe Punkt IV) an das Telefonnetz von UTA angeschaltet werden können, Dienstleistungen gemäß Punkt IV und V dieser Vereinbarung bereitstellen.

(3) Dieser Rahmenvertrag regelt Leistungsumfang und Preise der in der Folge zwischen den Kirchenstandorten und UTA bzw. zwischen Mitarbeitern der Kirchenstandorte und UTA zustande kommenden Einzelverträge.

(4) Die Einzelverträge kommen durch Übermittlung einer von den Kirchenstandorten bzw. den jeweiligen Mitarbeitern der Kirchenstandorte ausgefüllten und unterfertigen Anmeldung (Anlage./1) und Freischaltung des entsprechenden Services durch UTA zustande. Die Art und Weise der Anschaltung an das UTA – Netz wird dem jeweiligen Kirchenstandort bzw. dem jeweiligen Mitarbeiter des Kirchenstandortes nach Auswahl „direkt“ oder „indirekt“ durch UTA mittels der gültigen Leistungsbeschreibungen schriftlich mitgeteilt werden.

(5) Basis des Rahmenvertrages sowie der Einzelverträge bilden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von UTA, (derzeit Stand 1.7.2004), (Anlage./2). Weiters gilt die UTA Business Leistungsbeschreibung (Anlage./3).

III. Produkte und Preise
1. Konfiguration

Generell steht nachfolgende Konfiguration zur Verfügung:

	Standort
	Anschlussart* Typ
	Einmaliges Entgelt
exkl. USt. in € pro Stück
	Monatliches Grundentgelt
exkl. USt. in €  pro Stück

	diverse**
	PRA (ISDN-Multi)
	654,06
	212,85

	diverse**
	BRA (ISDN-BA)
	65,41
	14,20

	diverse**
	Indirekte Anbindung

über 1002
	0,00
	0,00


· *PRA = ISDN Multianschluß, BRA = ISDN Basis Anschluß
· **entsprechend Kundenwunsch

2. Sonderkonditionen für Kirchenstandorte:

Es gelten folgende Sonderkonditionen für Kirchenstandorte:
Verbindungsentgelte (pro Minute):

	Inlandszonen
	Euro Preise exkl. USt. Standard
in der GZ
	Euro Preise exkl. USt. Standard
in der FZ
	Zonenrabatt
	Euro Preise
exkl. USt. Evang. Kirche in der GZ
	Euro Preise
exkl. USt. Evang. Kirche in der FZ

	Bundesland
	0,0363
	0,0196
	50%
	0,0182
	0,0098

	Österreich
	0,0436
	0,0196
	47%
	0,0231
	0,0104

	Mobilkom
	0,1817
	0,1744
	18%
	0,1490
	0,1430

	T-Mobile
	0,2180
	0,1744
	18%
	0,1788
	0,1430

	One
	0,2180
	0,1744
	30%
	0,1526
	0,1221

	telering
	0,2180
	0,1744
	18%
	0,1788
	0,1430


	Auslandszonen
	Euro Preise exkl. USt. Standard
in der GZ
	Euro Preise exkl. USt. Standard
in der FZ
	Zonenrabatt
	Euro Preise
exkl. USt. Evang. Kirche in der GZ
	Euro Preise
exkl. USt. Evang. Kirche in der FZ

	Deutschland
	0,0872
	0,0872
	35%
	0,0567
	0,0567

	Auslandszone 3
	0,099
	0,099
	20%
	0,0792
	0,0792


(1) Geschäftszeit (GZ): Montag bis Freitag 8-18 Uhr, Freizeit (FZ): Montag bis Freitag 18-8 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag.

(2) Sonderkonditionen für Auslandszonen gelten für den Festnetzbereich.
(3) Alle direkt (=entbündelt) von UTA angebundenen Standorte der Evangelischen Kirche können zu 0 Cent zu allen anderen direkten UTA Kunden telefonieren. Prinzipiell ist von Kunden für die Inanspruchnahme der kostenlosen Telefonie innerhalb des UTA-Netzes ein einmaliges Einrichtungsentgelt von € 25,00 pro Basisanschluss und ein einmaliges Einrichtungsentgelt von € 250,00 pro Multianschluss (=PRA (ISDN - Multi)) zu entrichten. 
Außerdem kommt ein Mindestumsatz zum Tragen, der im Falle eines Kunden mit Basisanschluss € 20,00 und mit Multianschluss € 500,00 beträgt. Dies bedeutet am Beispiel Kunde mit Basisanschluss, dass - sofern der Umsatz aus Verbindungsentgelten in einem Monat unter € 20,00 netto liegt - jedenfalls der Mindestumsatz von€ 20,00 zur Verrechnung kommt.

(4) Der Preiskalkulation liegt ein Kündigungsverzicht des Kunden von 1 Jahr ab Realisierung des jeweiligen Anschlusses zugrunde. Bei einer 2 Jahresbindung fällt das Herstellentgelt zur Gänze weg.

(5) Für sämtliche hier nicht angeführte Zonen und Services gelten die Preise gemäß Preisinformation für Sonderdestinationen (Anlage./4).
3. Sonderkonditionen für Mitarbeiter der Kirchenstandorte:

Es gelten weiters folgende Sonderkonditionen für Mitarbeiter der Kirchenstandorte wobei Privatanschlüsse von UTA nur indirekt über die Vorwahl „1002“ oder Preselection realisiert werden.

Verbindungsentgelte (pro Minute):

	Inlandszonen
	Euro Preise exkl. USt. in der GZ²
	Euro Preise exkl. USt. in der FZ²

	Bundesland (Ortstarif)1
	0,0400
	0,0125

	Österreich
	0,0436
	0,0125

	Mobilkom
	0,1817
	0,1416

	T-Mobile
	0,2180
	0,1416

	One
	0,2180
	0,1416

	telering
	0,2180
	0,1416

	Hutchison (3)
	0,2180
	0,1416

	UTA Online³
	0,0200
	0,0112


	Auslandszonen
	Euro Preise exkl. USt.

	Preisgruppe 1:
Deutschland
	0,0872

	Preisgruppe 2:
Frankreich, Großbritannien, Italien, Jungfern-Inseln, Kanada, Liechtenstein, Monaco, Puerto Rico, Schweiz, USA, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn
	0,1090

	Preisgruppe 3:
Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien
	0,1599

	Preisgruppe 4:
Griechenland, Portugal
	0,1817

	Preisgruppe 5 (Auslandspreise zu Mobil):
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Schweiz
	0,2115

	Preisgruppe 6:
Albanien, Andorra, Australien, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, China, Estland, Hong Kong, Israel, Japan, Jugoslawien (Serbien, Montenegro), Kokos-Inseln, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Mazedonien, Neuseeland, Palästina, Polen, Rumänien, Russland, San Marino, Singapur, Südkorea, Taiwan, Tunesien, Türkei, Ukraine, Vatikan, Zypern
	0,2907

	Preisgruppe 7:
Algerien, Argentinien, Brasilien, Färöer-Inseln, Georgien, Gibraltar, Island, Marokko, Mexiko, Südafrika, Tadschikistan,

Turkmenistan, Usbekistan, Venezuela, Weihnachtsinseln
	0,4724

	Preisgruppe 8:
Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Chile, Französisch Guayana, Guadeloupe, Kuweit, Libyen, Marinique,

Reunion, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate
	0,6054

	Preisgruppe 9:
Angola, Antarktis, Bermuda, Bhutan, Ecuador, Iran, Kolumbien, Macao, Malaysia, Miquelon, Moldau, Niederländische

Antillen, Osterinseln, Peru, Philippinen, Saipan, Saudiarabien
	0,8474

	Preisgruppe 10:
Verbleibende Länder
	0,9520

	Preisgruppe 11 (zu Satellitentelefonen):
	

	Inmarsat A
	5,2077

	Immarsat B
	3,4520

	Immarsat Mini
	2,5130

	Irridium 8816
	5,2077

	Irridium 8817
	3,4520


1) Zum Ortstarif zählt das Bundesland des Ausgangsbezirkes; falls der Ausgangsbezirk in einer Bundesland-Grenzregion liegt, auch alle benachbarten politischen Bezirke im Nachbar-Bundesland. Weiters: für Wien gilt zum Ortstarif: gesamt NÖ/N-Bgld., für Nord-Bgld. gilt zum Ortstarif: Wien/südöstl. NÖ, für Vbg. gilt zum Ortstarif: gesamt Tirol (ausser O-Tirol), für Tirol gilt zum Ortstarif: O-Tirol und Vbg., für gesamt NÖ gilt zum Ortstarif: Wien, für Linz Stadt gilt zum Ortstarif: Amstetten Nord.

2) Geschäftszeit (GZ): Montag bis Freitag 8-18 Uhr, Freizeit (FZ): Montag bis Freitag 18-8 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag

3) Dieser Tarif kommt in Zusammenhang mit den entsprechenden UTA Internet Services zur Anwendung. Die Einwahlnummer wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

IV. Service „UTA-BUSINESS direkt“ / „Unbundling“

(1) „Unbundling“ bedeutet, dass die vorhandene Kupferleitung, die von einem  Wählamt der Telekom Austria AG (im folgenden kurz „TA“) zum jeweiligen Standort führt, aus dem Netz der TA „entbündelt“ und direkt in das Netz von UTA übernommen wird. Mit „Unbundling“ wird auch die dzt. verwendete Rufnummer des einzelnen Kirchenstandortes zu UTA portiert, d.h. es wird zukünftig in diesen Fällen auch die Grundgebühr von UTA verrechnet werden. Die jeweiligen Kirchenstandorte sind verpflichtet, die dazu notwendigen Unterschriften gegenüber der TA bzw. UTA zu leisten. 

(2) Bei allen anderen Standorten (solche die weiterhin indirekt über UTA mittels „Preselect“ telefonieren) verbleibt die Rufnummer  bei der TA und damit wird auch die Grundgebühr weiterhin an die TA zu entrichten sein.

V. Service „UTA BUSINESS indirekt“/“Preselect“/“Smartbox“

(1) Ein Telefonieservice mittels „Preselect“ erfolgt in der Form, dass die UTA Vorwahl-Nr. 1002 zur Erreichung des UTA-Telefonnetzes nicht händisch vorgewählt werden muss, sondern dass jedes Gespräch ab Abheben des Telefonhörers aus dem Netz der TA zu UTA geroutet wird.

(2) Falls das Service „Preselect“  installiert wird, kann der Standort nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten bei UTA später „direkt“ (mittels Multi-, ISDN-Basis- oder Analoganschluss) angeschaltet werden oder „indirekt“ angeschaltet bleiben.

(3) Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, daß bei einem Anschluß an das UTA Netz über „Preselect“ der Impuls zur Aufzeichnung der Telefoniegebühren seitens TA nicht weitergeleitet werden kann und daher Gebühren an den einzelnen Standorten weder angezeigt, noch aufgezeichnet oder ausgewertet werden können.

(4) Für alle Standorte die nur „indirekt“ erreicht werden können, aber eine eigene Gebührendatenerfassung benötigen, kann der jeweilige Kirchenstandort die Gesprächsdauer in der eigenen Nebenstellenanlage aufzeichnen und die Gebühren mit dem jeweiligen UTA-Tarif ermitteln.

(5) Eine „Smartbox“ wählt die UTA Vorwahl-Nr. 1002 vor jedem Gespräch automatisch und für den Teilnehmer unmerklich vor. Die „Smartbox“ erfüllt somit die Funktion, die bei „Preselect“ durch die Einrichtung einer Betreibervorauswahl der TA erfolgt, gibt aber zusätzlich die Möglichkeit Gebührenimpulse zu erzeugen und eine Gebührenaufzeichnung in der eigenen Nebenstellenanlage vorzunehmen. Ein Betrieb von Smartboxen mit älteren Telefonanlagen ist im Einzelfall zu überprüfen.

In allen Fällen ist eine TDO-Dose (von der TA unentgeltlich einzurichten) sowie eine 220V Steckdose erforderlich.

VI. Anmeldung / Daten

(1)
Die Kirchenstandorte werden die für die Anmeldung und Abwicklung notwendigen Daten mittels eines standardisierten Anmeldeformulars zur Verfügung stellen.

(2)
Insbesondere die wesentlichen Daten der Kirchenstandorte, nämlich 

· Name des Rechtsträgers (eigene Rechtspersönlichkeit notwendig)
· Ansprechpartner, 

· Postleitzahl, 

· Ort, 

· Strasse,

· Hausnummer, 
· TA-Rufnummer mit Vorwahl,
· sowie allfällige Rechnungsdaten 

werden möglichst in elektronischer Form (EXCEL-Datei oder ähnliches Format) an UTA übergeben.

VII Realisierung des Services

(1)
Die wirtschaftliche und technische Realisierbarkeit seitens UTA wird nach individueller Bestellung umgehend geprüft. Der voraussichtliche Bereitstellungstermin für die gewünschte Telekommunikationsdienstleistung wird nach Abschluss der Realisierungsprüfung bekannt gegeben.

Werden für die Realisierung von Zugangsleitungen Dienste von Dritten verwendet, richten sich die Realisierungstermine nach deren Lieferzeiten.

(2)
Beim direkten Anschluß an das UTA Netz („Unbundling“) wird es innerhalb eines gemeinsam vereinbarten kurzen Zeitfensters zu einer Unterbrechung der Telefonie durch die Umschaltung kommen.

(3)
UTA wird die Termine der Direktanschaltung und den Zeitraum der Unterbrechung der Telefonleitung mit dem jeweiligen Kirchenstandort und der TA vereinbaren.

(4)
UTA wird alles daran setzen möglichst viele Standorte nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten und Personalkapazitäten „direkt“ anzuschalten.

VIII. Sonderkonditionen

(1) Für die Evangelische Kirche werden Sonderkonditionen (siehe Punkt III) vereinbart. Diese Sonderkonditionen beruhen auf der Geschäftsgrundlage, dass über alle Kirchenstandorte zusammen ein durchschnittlicher monatlicher Nettoumsatz von mindestens € 8.000,-- erreicht wird.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich jedoch für den Fall, dass der erwartete jährliche Nettoumsatz nach Ablauf des ersten Jahres nicht erreicht wird, eine neue Preisvereinbarung zu treffen. Gleiches gilt für die Folgejahre. Bei den Verhandlungen sind die Interessen beider Vertragsparteien zu berücksichtigen. Diese möglichen Preisverhandlungen betreffen nicht laufende Einzelverträge, es bleiben für jene Kirchenstandorte alle in diesen Einzelverträgen festgehaltenen Bestimmungen (Leistungen, Preise) aufrecht. 
(3) Den Sonderkonditionen liegt weiters ein Kündigungsverzicht des jeweiligen Kirchenstandortes von einem Jahr ab Realisierung des jeweiligen Anschlusses zugrunde. 

IX. Vertragsdauer
(1) Dieser Rahmenvertrag tritt mit beiderseitiger Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er ist von jeder der Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zu jedem Quartal kündbar. Eine Kündigung aus wichtigem Grund steht dem nicht entgegen.
(2) Die Beendigung dieses Rahmenvertrages hat auf die aufgrund dieses Rahmenvertrages abgeschlossenen Einzelverträge keinen Einfluß, insbesondere bleiben alle in diesem Vertrag festgehaltenen Bestimmungen der Einzelverträge (Leistungen, Preise) aufrecht.

X. Allgemeine Bestimmungen

(1) Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht.

(2) Für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird das für Handelssachen nach dem Streitwert zuständige Gericht für Wien ausschließlich für zuständig erklärt.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder ungültig werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An die Stelle der ungültigen oder ungültig gewordenen Bestimmung tritt eine solche, die dem verfolgten wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder ungültig gewordenen Bestimmung am nächsten kommt. 
(4) Änderungen zum Vertrag bedürfen der Schriftform.
(5) Mündliche Nebenabreden bestehen keine.

(6) Alle Anlagen sind integrierender Bestandteil dieses Rahmenvertrages.
XI.
ANLAGEN

Anlage 1:
Anmeldung UTA:
· Telefonie_Anmeldung

· Portierungsformular

· Entbündelungsformular

Anlage 2:
Allgemeine Geschäftsbedingungen UTA Stand 1.7.2004
Anlage 3:
UTA Business Leistungsbeschreibung

Anlage 4:
Preisinformation für Sonderdestinationen

___________________________________




________________

Evangelischer Oberkirchenrat A.u.H.B




UTA Telekom AG
Wien, am
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